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Art. 1 Ortsansässige Personen
1 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wünnewil-Flamatt.
2 Folgende auswärtige Personen gelten auch als ortsansässige Personen:

 Personen, die länger als fünf Jahre in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt wohnhaft
waren und die aus Gründen der Gesundheit oder des Alters wegzogen sind.

 Jugendliche und Erwachsene bis zum vollendeten 25. Altersjahr, die in der
Gemeinde Wünnewil-Flamatt wohnhaft waren und anderswo ihren Wohnsitz
hatten.

3 Bei der Übernahme der Bestattungskosten durch die Gemeinde gelten die Richtlinien
vom 01.01.2023.

4 Der Gemeinderat kann auf Gesuch hin Ausnahmen bewilligen.

Art. 2 Bestattung
1 Die Trauerfeier ist Sache der Angehörigen.

Der Gemeinderat veranlasst nötigenfalls eine würdige Beisetzung.
2 Der Zeitpunkt der Bestattung ist mit den Angehörigen, der Kirche oder den

entsprechenden zuständigen Stellen und den Mitarbeitenden des Werkhofs
abzusprechen.

Art. 3 Grabarten
1 Es gibt folgende Grabarten:

 Gemeinschaftsgrab, Friedhöfe Wünnewil und Flamatt
 Urnennische, Friedhof Flamatt
 Stelengrab, Friedhof Wünnewil
 Feldurnengrab, Friedhöfe Wünnewil und Flamatt
 Erdgrab Friedhöfe Wünnewil und Flamatt
 Erdgrab Muslime aller Glaubensrichtungen, Friedhof Flamatt
 Kindergrab, Friedhöfe Wünnewil und Flamatt

Die Details sind im Anhang 1 (Fotos) und im Anhang 2 (Tabelle) der
Ausführungsbestimmungen aufgeführt.

Art. 4 Bewilligung der Grabmäler
1 Bewilligungsverfahren für Grabmäler:

- Dem Gemeinderat ist durch den Lieferanten des Grabmals ein offizielles
Antragsformular mit vermasster Planskizze zuzustellen.

- Der Gemeinderat prüft den Antrag, bewilligt diesen schriftlich oder weist ihn schriftlich
und begründet zurück.

Art. 5 Unterhalt der Grabmäler
1 Der Unterhalt der Grabmäler ist Sache der Angehörigen.
2 Die Mitarbeitenden des Werkhofs richten schiefstehende Grabmäler. Die Angehörigen

werden vorgängig durch die Gemeindeverwaltung benachrichtigt.

Art. 6 Grabpflege
1 Bei Gräbern, bei welchen die Angehörigen die Pflege übernehmen, dürfen keine Bäume

gepflanzt werden. Stauden und Sträucher sind bis zur Höhe des Grabmals erlaubt. Die
Breite des Grabes darf nicht überschritten werden.

2 Bei verwahrlosten Gräbern werden die Angehörigen durch die Gemeindeverwaltung
schriftlich aufgefordert, das Grab zu pflegen. Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach
der schriftlichen Aufforderung wird das Grab auf Kosten der Angehörigen durch die
Mitarbeitenden des Werkhofs gepflegt.
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3 Sind keine Angehörigen mehr auffindbar, übernimmt die Gemeinde die Kosten der
Grabpflege für verwahrloste Gräber.

Art. 7 Räumung der Gräber
1 Grabmal, Dekorationen und Bepflanzung werden nach Ablauf der Ruhezeit durch die

Gemeinde geräumt.
2 Die Räumung ist kostenlos.

Art. 8 Gebühren
1 Ortsansässige

Für die in Art. 23 des Reglements aufgeführten Grabmäler legt der Gemeinderat
folgende Gebühren fest:

Urnennische Flamatt Fr. 300 (ohne Gravur)
Stelengrab Wünnewil Fr. 1’000 (ohne Gravur)
Grabmal Muslime aller Glaubensrichtungen Fr. 450 (ohne Gravur)

2 Auswärtige
Für die in Art. 24 des Reglements aufgeführten Grabmäler und Dienstleistungen legt
der Gemeinderat folgende Gebühren fest:

Aufbahrung in Aufbahrungsraum Fr. 240
Bestattung Fr. 120
Gemeinschaftsgrab Fr. 120 (ohne Gravur)
Feldurnengrab Fr. 250
Urnennische Flamatt Fr. 400 (ohne Gravur)
Stelengrab Wünnewil Fr. 1'250 (ohne Gravur)

Art. 9 Rechnungsstellung
1 Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeinde an die Angehörigen.

Anhänge
1 Die Anhänge bilden einen integrierenden Bestandteil zu den vorliegenden

Ausführungsbestimmungen.

Beschlossen an der Sitzung des Gemeinderates vom

Andreas Freiburghaus Jérôme Clerc
Ammann Gemeindeschreiber


